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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 7002/J-NR/1994, 
betreffend Hochschullehrgang Wehrpädagogik für Lehrpersonal an 
Schulen des österreichischen Bundesheeres (Abschlußqualifika
tion: Akademisch geprüfter Lehroffizier), die die Abgeordneten 

Dr. RENOLDNER, Freundinnen und Freunde am 15. Juli 1994 an mich 

gerichtet haben, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

1. Treten Sie für die Ergänzung des Curriculums für Wehrpäda
gogik um die Fächer "Friedliche Streitbeilegung", "Konflikt

beobachtung", "Präventive Konfliktbearbe.1tung" und "Gewalt

vermindernde Konfliktschlichtung" oder diesen verwandte 
Fachbereiche ein? 

Antwort: 

Gemäß § 18 AHStG in der Fassung der Novelle BGBl. Nr. 302/1992 

ist die Errichtung von Hochschullehrgängen eine autonome Ange
legenheit der Universität. 

Die So~ial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Uni

versität Linz hat in ihrer Sitzung am,23. Juni 1994 die Ein

richtung eines Hochschullehrganges "Wehrpädagogik" beschlossen. 

Der Unterrichtsplan dieses Hochschullehrganges ist autonom 

durch die Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der 

Universität Linz gestaltet worden. 
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Eine Ergänzung des Curriculums durch weitere Fächer kann nur 
durch die genannte Fakultät erfolgen. Dem Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung kommt' hiezu keine Zuständigkeit zu. 

2. Ist daran gedacht, den Hochschullehrgang für Wehrpädagogik 

institutionell mit dem Friedensforschungsinstitut in Schlai

ning zu verbinden? 

3. Wäre das Institut für Friedensforschung prinzipiell zu einer 

solchen Zusammenarbeit bereit? 

Antwort: 
Die Zusammenarbeit der beiden Institutionen kann nur aufgrund 

diesbezüglicher Initiativen erfolgen. 

Die Ausgangspositionen liegen wohl zu weit auseinander, als daß 
dies in absehbarer Zeit eine realistische Option wäre. Mit der 
Einrichtung des "Internatiorial Civilian Peace-Keeping and 
Peace-Building Training Program (IPT)" am Österreichischen 

Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (vormals: öster

reichisches Studienzentrum für Friedensforschung und Friedens

erziehung) in Stadtschlaining sind erste Ansätze zu einer mög
lichen Kooperation auf dem speziellen Gebiet friedenserhalten
der Einsätze geschafft worden. 

Eine prinzipielle Bereitschaft zur Zusammenarbeit - unter der 

Voraussetzung klarer k,stimmung der Sachgebiete und der jewei
ligen Zuständigkeit und Verantwortung - kann beim Studienzen
trum vorausgesetzt werden. 

4. In welchem Stadium befindet sich das Curricuium des Hoch

schullehrganges in Ausarbeitung? 

Antwort: 

Hiezu verweise ich auf meine Beantwortung der Frage 1. 
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5. Wie gestalten sich die einzelnen SemesterblBcke in ihrer 
Stundengliederung und in der Art und Weise der Durchführung? 

Antwort: 

Aus den Punkten 9 bis 13 des Unterrichtsplanes (siehe Beilage) 
gehen die vorgesehenen Lehrveranstaltungen, die Semestereintei
lung und die Prüfungen hervor. 

Der Bundesminister: 

I~ 
Beilage 
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Der wissenschaftliche Leiter ist im SInne des §26 Abs. 6 und 3 zugleich Präses der 
LE~hrgangsprüfungskommission. Ein weiterer Habilitierter wird mit ·seiner 
Stellvertretung beauftragt. 

Die lehrgangsleitung entsd1eidet insbesondere über: . 
die Aufnahme in den Lehrgang, 
die Errichtung mehrerer Lehrgangsgruppen, 
die Bestellung von Lehrbeauftragten und von Prüfern in den lehrgangsfächern, 
die Beste!!u~g von Lehrgangsgr..lppenleitem, 
die Organisation und inhaltliche Gestaltung der Block.veranstaltungen, 
alle weiteren Angelegenheiten der normalen Geschäftsführung im Rahmen der 
Studien- und Pf"Üfungsordnung. 

Entscheidungen der Lehrgangsleitung bedürfen der Einstimmigkeit. 

8.2. Die Lehrgangs-Studienkommission 

Oie Lehrgangs-Studienkommission besteht aus 
der .kehrgangsleitung 
~i Vertretern der Lehrbeauftragten 
zwei Vertretern der Lehraangsteilnehmer -- -

Die Entsendung der Vertreter der Lehrbeauftraglen bzw. der Teilnehmenden enolgt 
unter sinngemäßer Anwendung von § 19 Universitäts-Organisationsgesetz (UOG) 
8GB!. Nr. 258/1975 bzw. § 14 UOG/1993. in der jeweils geltenden Fassung. 

Die Lehrgangs-Studienkommission entscheidet über: 

die Terminplanung der Lehrgangsblöck.e 
Änderungen der Studien- und Prüfungsordnung 
Empfehlungen in allen Angelegenheiten, die ihr von der Lehrgangsleitung oder 
von den Vp.rtretenden der Lehrgangsteilnehmern vorgelegt werden. 

Die Lehrgangs-Studienkommission tritt mindestens. einmal im Semester zusammen. 
Sie iS! jeder.fa!!s au~ Ve:-lc:nge~ der Ver.:-eter der Lehrgangsteiinehmer einzuberufen 
Entscheidungen bedürfen der einfachen Me~rtleit und der Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder. 

9. Lehrgangsdauer 

Der Lehrgang dauert drei Semester Inlt Insgesamt 580 Unterrichtseinheiten a 45 
Minuten. -; ==-

Aus pädagogisct1en Grlmden wird im Sinne des § .18 Abs. 6 J\HSIG und gemäß § 1 ß 
Abs. 13 AHStG der Unterricht in Blockforrn abgehalten, wobei zurrllndest zwei· 
8löck.e pro Semester stattfinden 
Die Ausbildung wild zWischen den Blocken durch Übungen vor Ort erganl.t. die in 
besonderem Mäße dem WissenS!1 r.lf1sfer SOWIE:: der Vermittlung berufspräklischer 
Kenntnisse und F~hlgkciten dienen (Untc:rrlct,tsversuch mit 1 ellnC3hmepflicht) 
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10. Unterrichts· und Prüfungsfächer 

Zur Erreid1ung der in Punkt 2 dieser Satzung genannten Ausbildungsziele werden 
gem, § 18 Abs. 2 AHStG und § 64 Abs. 3 UOGfolgende Unterrichts- und 
Prüfungsfächer festgelegt: 

_.- - PRU- GESAMT I FACH I.F.HRVERANSTAL TUNG TYP U· 
(LV) der E FUNG U-E 

LVA 
Päd.:lgogische Einführung iJ:l d.i~ Päd.1gogik und Padagog.ische Vl 20 ÄP 67 

Thcorie Psychologie 
(S $cmester- SoLial pädlgogik VL 12 

~o.:henslunde) 

Einnlhrung in dJc Wchrpldagof,il: VI.. 12 

Übw\.e:: PMlgo6k als kritische Theorie UE 16 
Konversalorium ror Pädagogischc TIlcorie KO 1 

ADwendungs· Grundlagen des pä.d.1gogJschen VL )2 ÄP 111 
oricnticnc: Projc.ktmJIlagcmcolS 

pädagogische TeilnebmerorieD!ienrn~ und Projcknmterrich! VL 12 
Modelle 
(1 $cmeSlcr· Zidgcrich!clcr uod aktivierender VL 12 
~'ochcnstundc) . Matiencinsalz 

I U'uwH~en ,.padagoQis.che Mo<!dlc- UE 30 

~!!?IP.'id.1E9P.~~~<; Pr.lltikum PR )(, 

-_ .. Kum·cr>.atonwn ,J';jdae.oj!lschc Modelk'· J<O 9 .- _.' ... -:-
Spci,jelle Melhodc::n dc::r An:.lySt:. Pbnung und VL J(. AP ')i 

mClhodisch-di. ~~g~rri':lIl;lf-:r E 1I\1lCilCII 
d:l.ktir.chc FcI· .L~h(cr~.~<LLc!,!,~.n inllTUlIlanSl:hcll Umfeld '\1. 14 
der der Wchrp;.t- Ubungcu _Mcthudlk und lhdaktlk der UE .sO 
dar,or.ik We hrPada~oJ;.1k·· _._-

.~ 

(6 $cmCSlcl· I(onversawnunl KO 7 
~hCnS1\1ndc) .... - . ,." . 
So7jOJOg;C Allgemeine So7Jol')glc VL+UE 14 AP 92 
f 6 ScrocslCl' Scujalcr Wa.ndel WH<:r lJCSOndcn!/ VL~UE J6 
wochenstunde) &fÜcksichugunr. JUf,endso7.ioJogischcr 

.F~~c2~lI:'l~ ..... 
Mlhw- UlJd Sldlcr hCllSSOl.lOlogje VL+UF. 14 

Vorlc:sungcn ZIJ a}.1tlc!lcn VI. 14 
I sichcrhci~"POlitischl~n., bllcillnf'~~)7jol(lgischen 
. undpädar.\)e!schen Diemen 

Scmill.lI utudlc -.o7J:U9>'lsscn.<;;:haftlidlcn UV 28 
n,clncILloldluII~cn 

~on""erS3t.)nllm .. SO" 1.,1 o;~I5Chc ~'roole:mc von KO () 

Sicherheit und MIIi 1.1r'" - -_. -- _ .. . ~. .(;2 Wehr. und Wehr- wtd Slcl;crhcIl5Poll~ VL 16 VP 
~I.:hcr· t]tlllng .. P;.diir.Or,I~h( I-.: on/cplC n,r Wehr. lind UF 1() 

Itl'llspohllk Sic.hcrhcil$p(ll il i I.. '. 
,J Scmc~lcr Ubung .. 1\:l1~m;lli\\·n ,n (kr Wehr lind (JE 16 -'.I.(l(hensluIIJe) S,chcrhct\;po!llil .. - _ .. 
?hdo~rhlc t,ne flitfuhl\JI!~ '0 wis~n~,'h:'!fISlhcorC1isc.h~~ lind VI 16 AP 45 
WIssen· ~.osoph:sche Fr:i!~I~<:ld!lInr.cn 
~h;U'lsthcone Md,tartsche: tthil VI. 14 .. - . ,.- ---_ ... -' ---(1 Scrm:stcr, U\)Ullg .YhJlOlÖOphlc lind Mililj(· lJE 12 
.... och~nslllnJc ) --", - _.- f-.-

K011\ ~t"::.aI-:\nU1"l' KO .. J 
::ktnt.:b~\\ II'~: F.infiihnm~. in cli\.: lJnt..:rlldlfllcn~rlihrun~ 

.. .... ._._-_.-.-
\01. 16 VP ~2 

I i..::ufülch'l' 
-- .. - ....... _- .. -

.-\~I~~cH;i.!.:!(l: Probkul\.' Ill'U-:ICI . VL ~ , 
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Untemehmensore.anis.a1ionen 
(3 SCIllI!STe- Übung "Neue Konzepte der UE 28 

rwochensrunde) Unrcrnchrnensorg.an.isarion" 
f-::-. 

Grundfragen moderner Personalwirtschaft VL 14 VP Personall.l.'in-

schaft Ausgewählte Probleme moderner VL 8 

(3 Semester- PersonaJellt'loicklung 
",'OChensrunde) 

Übu~.,Persoll.alentwick.lung·· UE 16 

Konversatonum KO 6 

Methoden des Einführung in das wissenschaftliche p-rbeiten VL 6 

......i sscnschaftli· 
ehen A.~ilens Ubung 

VL= Voc1esung 
UE= Übung die dem Wissenstransfer und der 

Vennittlung berufspraktischer Kenntnisse 
und Fähigkeiten dient 

PR = Praktikum 
KO = Konversatolium 
UV:z Untenichtsversuch mit Teilnahmepflicht . 

' . 
. 11. Prüfungen, 

UE 4 

UE = Untenichtseinheiten 
AP = Abschlußprufungsfach 
VP = Vorprüfungsfach 

[66] 1:116 

44 

10 

Gemäß § 22 AHStG :setzt ein erfolgreicher Abschluß des Lehrganges die 
Absolvierung von Prüfungen voraus, für deren Durchführung die§§ 23, 26, 29 und 
30 AHStG sinngemäß gelten. Im einzelnen setzt der erfolgreiche Abschluß des 
Lehrganges voraus:.-

11.1. Positive Beurteilung der Teilnahme an den vorgeschriebenen 
lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter 

Mindesterfordernis zur positiven Beurteilung der Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
mit immanentem Prüfungscharakter sind die Anwesenheit bei zwei Dritteln der 
Unterrichtseinheiten der lehrveranstaltungen so\Nie eigene Beiträge der Tet1nehmer. 
Erfüilen Studierende die Anwesenheitserfordernisse be; eil le: Lenrverans~a:!ung 
nicht, so kann dies in begründeten Fällen durch eine Hausarbeit über die 
Lehrveranstaltung kompensiert werden. Die Beurteilü"ng der Arbeit obliegt dem 
Fachprüfer. 

11.2. Positive Beurteilung der Prüfungen in den Prüfungsfachern 

Die Prüfungen in den Vorprüfungsfächern sind als mündliche Einzelprüfungen durch 
die jeweils zuständigen Fachprüfer abzuhalten. --
Eine Prüfung in einem Vorprüfungsfach kann frühestens nach dem dritten Block im 
zweiten Semester, jedenfalls aber erst nach erfolgreicher Teilnahme an den 
entsprechenden lehrveranstaltungen absolviert werden. Negative .Beurteilungen in 
Vorprüfungen verhindern die Zulassung zur Abschlußprüfung nicht. sondern die 
entsprechenden Prüfungen können auch später nachgeholt werden. 
Die Prüfungen in den Abschlußprüfungsfächern sind als mündliche oder schriftliche 
Einloelprüfungen durch die jeweils zuständigen Fachprüfer abzuhalten. 

6 
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Eine Prüfung in einem Abschlußprüfungsfach kann frühestens nach dem vierten 
Block im zweiten Semester, jedenfalls aber erst nach erfolgreicher Teilnahme an den 
vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen absolviert werden. 
Zur Abschlußarbeit wird zugelassen, wer zuminoest zwei Abschlußprüfungsfächer 
positiv absolviert hat. 

. 11.3. Positive Beurteilung der Abschlußarbeit 

Die Abschlußarbeit umfaßt einEt.,schriftliche Hausarbeit über ein Thema, das der 
Studierende mit einem Fachprüfer der Prüfungsfä~u vereinbaren hat. Welche 
Prüfungsfächer in Frage kommen, legt die Lehrgangsleitung fest. 

11.4. Positive Beurteilung der Abschlußprüfung 

Die Abschlußprüfung wird am Ende des Lehrganges als mündliche Gesamtprüfung ,.. 
gern. § 24 Abs. 2 und 3 AHStG vor einem~ Prüfungssenal'iibgenalten. der zumindest 
aus ~adlprüfern sowie mindestens einem Mltgfledaer Lehrgangsleitung 
besteht. Die Abschlußprüfung hat einen engen Zusammenhang mit dem Thema der 
Abschlußarbeit aufzuweisen. 
Der Prüfungssenat entscheidet mit einfacher Mehmeit über die positive Beurteilung 
der Abschlußprüfung sowie über den Abschluß des Lehrganges insgesamt. 

12. Abschluß des Lehrganges 

Die Teilnahme am Lehrgang ist durch einZeugnis zu beurkunden, welches durch 
die Johannes Keplcr Universität ausgestellt und durch die Lehrgangsleitung 
unterfertigt wird. 
Für erfolgreiche Teilnehmer wird nach§18. Abs. 1 AHStG eine Verordnung über die 
Verleihung der Berufsbezeichnung "Akademisch geprüfte/r Wehrpadagogel 
Wehrpädagogifi" beantragt. . 0 • • • 

Über jeden L~hrgal1g wird ein Evaluationsbericht durch das Institut für Berufs- und 
Erwachsenenbildungsforschung an der Johannes Kepler Universität Linz erstellt und 
der sozial- und wirtschaftswissenschafliche Fakultät der Univf!rsität Linz zur 
Verfügung gestellt 

13. Anrechnung von externen Prüfungen 

Die Lchrgangsleilung k.:mn im Sinne d0S § 21 Abs 5 AH$tG externe Prüfungen 
(Hochschulkurse, Hochschullehrgtingc: rrtifungl2n Im f-(ahr;nen ordentlicher Studien 
i)!(:) als Prufungen Über I ebrveraey;tal;ungen oder Pn,ifunasfacl"ler anrechnen. 
JedOCh Ist In jedem Fall die Abschluf~d·tJelll:u er stellen und das Absc!1lußkolloqulum 
zu absolvieren 
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